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Sehr geehrte Eltern, 
 
nachfolgend möchten wir Sie über die Verfahrensweise bei Kopflausbefall und dessen 
Bekämpfung informieren. 
 

1. Für eine regelmäßige Kontrolle auf Kopflausbefall sind alle Elternhäuser selbst 
verantwortlich. Zentrale Kontrollen durch die Hygieneinspektion werden an den Schulen 
nicht mehr durchgeführt. 

 
2. Laut Bundesseuchengesetz, § 45, Absatz 1, dürfen Schüler, die von Kopfläusen befallen 

sind, die Schule nicht betreten. Bitte informieren Sie in diesem Fall den Klassenleiter über 
den Grund des Fernbleibens von der Schule! 

 
3. Zur Kopflausbekämpfung erhalten Sie vom Arzt oder Gesundheitsamt ein Rezept für ein 

entsprechendes Mittel. Dieses kann auch käuflich erworben werden. Nach 
abgeschlossener Behandlung muss vom Arzt oder Gesundheitsamt eine Bescheinigung 
ausgestellt werden, dass das Kind kopflausfrei ist. Diese Bescheinigung ist dem 
Klassenleiter vorzulegen und erst dann ist ein Schulbesuch wieder möglich. 

 
Die Elterninformation über Kopflausbefall habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
_______________________           
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/-r 

 
 
 
Unfallverhütung im Sportunterricht 
hier: Tragen von Schmuck u. ä., insbesondere Piercing 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zur Verhütung von Unfällen im Schulsport möchte ich Sie darüber informieren, dass das Tragen 
von Gürteln, Ringen, Armbanduhren, Halsketten, Haarspangen, Zierbroschen und andere 
Schmuckgegenstände während des Sportunterrichts grundsätzlich nicht erlaubt sind. 
Trägt ein Kind einen Schmuckgegenstand o. ä. von dem eine Verletzungsgefahr ausgehen kann, 
so ist es von der Teilnahme an den praktischen Teilen des Sportunterrichts auszuschließen. 
 
Es besteht jedoch weiterhin Anwesenheitspflicht. Weigert sich ein Kind Schmuckgegenstände 
abzulegen und versäumt es wegen des Tragens solcher Gegenstände sportliche 
Leistungsnachweise, so ist dies als Leistungsverweigerung mit der Note „ungenügend“ zu 
bewerten. 
 
Bitte wirken Sie als Erziehungsberechtigte auf Ihre Kinder ein, dass sie ohne Gefährdung für sich 
und andere am Sportunterricht teilnehmen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
        Nabel 
- Schulleiterin -       
 
 
 
              
Ort, Datum        Unterschrift Personensorgeberechtigte/-r 


